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Vorbemerkung 

Das Grundgesetz hat bei dem Bundesverfassungsgericht  eine Vielfalt 
von Verfahren  konzentriert, für die einheitliche Grundsätze aufzustellen 
kaum möglich ist. Gemeinsam ist jedoch allen Verfahrensarten  die ein-
zigartige Position des Bundesverfassungsgerichtes  gegenüber der Ver-
fassung: an ein Grundgesetz gebunden, das unaufgelöste politische Ge-
gensätze enthält und dessen Formulierung vielfältigen Auslegungen 
gegenüber offen  ist, wi rd es gezwungen, sich den bindenden Gehalt 
des für seine Entscheidung notwendigen Prüfungsmaßstabes oftmals 
selbst zu erarbeiten. Seine Ansichten zum Inhalt des Grundgesetzes 
können aber trotz dieser relativen Ungebundenheit nicht vom einfachen 
Gesetzgeber und — soweit Art . 79 I I I GG und damit die Begriffe 
„Würde des Menschen" und „demokratischer und sozialer Bundesstaat" 
angesprochen sind — nicht einmal vom verfassungsändernden Gesetz-
geber kontrolliert und korrigiert werden. Mi t der Grundgesetzausle-
gung bestimmt das Bundesverfassungsgericht  die Grenzen der legalen 
Evolution; es beeinflußt darüber hinaus Inhalt und Grenzen polit i-
schen Handelns innerhalb des vom Grundgesetz und von ihm selbst 
definierten legalen Spielraums. Politische Grundentscheidungen werden 
so aus dem Bereich der pluralistischen und demokratisch legitimierten 
politischen Willensbildung in den der juristischen Sachentscheidung ver-
lagert auf ein Gremium, das politischer Verantwortung und Kontrolle 
nicht unterliegt und das bestenfalls mittelbar demokratisch legitimiert 
ist. 

Einem Rechtsstaat, dessen Verfassung der Mehrheitsherrschaft  mate-
rielle Grenzen setzen wi l l , bleibt kaum ein anderer Weg, als die Ein-
haltung der Grenzen durch ein gerade von der Mehrheit unabhängiges 
Gremium kontrollieren zu lassen; das Ausmaß der mit der Kontrolle 
verbundenen Verlagerung von politischen Grundentscheidungen auf das 
Verfassungsgericht  sollte jedoch politisch kontrollierbar sein, solange 
die verfassungsrechtliche  Grenze der Mehrheitsherrschaft  relativ un-
bestimmt ist. Daß eine ungehemmte Akt iv i tät des Kontrollgremiums 
nicht dem Plan des Grundgesetzes entspricht, zeigt sich schon an dessen 
Einordnung in die Gerichtsbarkeit, also in den Bereich nur reaktiver 
Staatstätigkeit. Das Bundesverfassungsgericht  kann wie jedes Gericht 
nur auf Antrag tätig werden und ist an den Inhalt des Antrages grund-
sätzlich gebunden. 
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Die Antragssituation ist jedoch in den einzelnen Verfahrensarten  un-
terschiedlich: verfassungsrechtliche  Streitigkeiten, in denen sich am polit i-
schen Prozeß maßgeblich beteiligte Gruppierungen gegenübertreten, ent-
stehen aufgrund eines konkreten politischen Konfliktes, der es einer 
dieser Gruppen als notwendig erscheinen läßt, die Entscheidung aus 
dem politischen Raum heraus zu verlagern. Ebenso ist die Situation 
bei der abstrakten Normenkontrolle; sie war meist, wie die Praxis zeigt, 
in ihrer politischen Aufgabe eine Sonderform des Verfassungsstreites. 
In diesen Verfahren  muß der jeweilige Antragsteller politisch verant-
worten, daß die Lösung des Konfliktes dem Verfassungsgericht  über-
tragen wird: dem Bundesverfassungsgericht  ist zwar der Schutz der 
Minderheit, der Opposition anvertraut; der Antrag richtet sich aber in 
der Regel zugleich gegen die von der demokratisch legitimierten Mehr-
heit getragene politische Entscheidung. Die Berufung der Opposition 
auf das Grundgesetz, also auf den der Mehrheitsentscheidung überge-
ordneten Verfassungsgeber  ist zudem politisch nicht allzu tragfähig, 
weil aus dem Grundgesetz die Grenzen der Mehrheitsherrschaft  nicht 
ohne weiteres und für alle überzeugend abgelesen werden können. 
Deshalb muß in diesen Verfahrensarten  jeder Eingriff  des Verfassungs-
gerichtes in den politischen Prozeß vom Antragsteller aus der konkre-
ten Konfliktsituation des Einzelfalles gerechtfertigt  werden und unter-
liegt damit einer politischen Kontrolle. 

Im Gegensatz dazu liegt der Anrufung des Bundesverfassungsgerich-
tes durch ein Gericht nach Art. 100 I GG — und auch der Verfassungs-
beschwerde — kein politischer Konfl ikt zugrunde; unbeeinflußt und 
unbeeinflußbar vom politischen Prozeß gelangen die Anträge an das 
Bundesverfassungsgericht,  da der Entschluß zur Vorlage auf der indivi-
duellen und unabhängigen Erwägung eines einzelnen Gerichtes beruht; 
das vorlegende Gericht wi rd lediglich durch einen speziellen Sachver-
halt veranlaßt, das Bundesverfassungsgericht  anzurufen. Der Anstoß 
zur Kontrolle des demokratischen Gesetzgebers, zur verfassungsgericht-
lichen Auslegung der Verfassung, und zu der damit verbundenen Ver-
lagerung politischer G-rundentscheidungen auf ein Gericht entzieht 
sich als interner Ak t der Gerichtsbarkeit dem öffentlichen  Räsonne-
ment; das Ausmaß der Verlagerung aus dem politischen in den ent-
demokratisierten, fachlichen Bereich bleibt — abgesehen vom An-
nahmeverfahren  bei Verfassungsbeschwerden  — unkontrolliert. 

Diese unterschiedliche Stellung der verfassungsrechtlichen  Verfahren 
innerhalb des politischen Prozesses muß sich auf die verfassungsgericht-
liche Entscheidungskompetenz auswirken. In den Verfassungsstreitig-
keiten wird der Eingriff  in den politischen Prozeß bewußt herbeige-
führt.  In dem Vorlageverfahren  ist er nur insoweit Ziel des Verfahrens, 
als es um die vorgelegte, für verfassungswidrig  gehaltene Norm geht; 
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diese — oft im Vordergrund der Betrachtung stehende — Entschei-
dungskompetenz über die Norm ist für den politischen Prozeß aber 
durchaus sekundär gegenüber den wesentlich weiterreichenden Wir-
kungen der verfassungsgerichtlichen  Auslegung des Grundgesetzes. 

Da der Umfang der Entscheidungskompetenzen des Bundesverfas-
sungsgerichtes auch den Umfang der verfassungsrechtlichen  Auslegung 
des Grundgesetzes bestimmt, sollte im Vorlageverfahren  die Entschei-
dungskompetenz auf den Zweck des Vorlageverfahrens  beschränkt wer-
den: die Beantwortung der vom Ausgangsgericht vorgelegten Frage ist 
notwendiger, aber auch hinreichender Inhalt der Entscheidung nach 
Art. 100 I GG. Folgerungen aus dem Normenkontrollurteil  sollten dem 
für die konkrete Sachentscheidung zuständigen Gericht überlassen blei-
ben, dessen Entscheidung nur für den Ausgangssachverhalt w i rk t und 
das unter der Kontrolle des einfachen Gesetzgebers steht. Das Verfas-
sungsgericht ist schon nach der Ausgestaltung seines Verfahrens  kaum 
berufen, weiter als der unmittelbare Zweck des Verfahrens  es erfor-
dert, in die Tätigkeit anderer Staatsorgane und auch der übrigen Ge-
richtsbarkeit einzugreifen. Zudem scheinen bei ihm auch die demokra-
tischen Elemente — Öffentlichkeit,  Beteiligung der Betroffenen,  Kon-
trolle durch Instanzenzug oder durch Laienrichter — weniger stark 
ausgeprägt als bei der übrigen Gerichtsbarkeit. Die bei der Normen-
kontrolle nach Art. 100 I GG auftretenden Probleme der verfassungs-
konformen Auslegung, des gesetzgeberischen Unterlassens und der Ein-
grenzung des Prüfungsgegenstandes werden im Verlauf dieser Arbeit 
daher im Blick auf die Verzahnung von Ausgangsverfahren  und Nor-
menkontrollverfahren  behandelt. 

Geht man von der unterschiedlichen Stellung und Aufgabe der ein-
zelnen Verfahrensarten  der Verfassungsgerichtsbarkeit  im politischen 
Prozeß aus, so können die für eine Verfahrensart  geltenden Kegeln 
nicht ohne weiteres auf andere verfassungsgerichtliche  Verfahren  über-
tragen werden. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Normen-
kontrolle nach Art. 100 I GG. 


